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Beschlussvorlage Nummer:                            265/07-2023 

Bürgermeister Datum: 28.03.2023 

Gerhardt, Rico Wiedervorlage:  

 Aktenzeichen:  

 Bezug-Nummer:  

 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Gemeinderat 13.04.2023 öffentlich beschließend 

 

Betreff: 

Ermächtigung des Bürgermeisters zur Beantragung von Fördermitteln über das 
Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ zum Anbau des Schulhauses  
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberschöna beschließt die Ermächtigung des 
Bürgermeisters, alle notwendigen Schritte für die Beantragung von Fördermitteln über das 
Programm „Vitale Dorfkerne“ zum Schulhausanbau einzuleiten. 
 
Sachverhalt 

Auf Grund der weiterhin hohen Schülerzahlen, durch die auch in den nächsten fünf Jahren 
der Schulbetrieb mit sieben bzw. acht Klassen gestaltet werden wird, ist eine Erweiterung 
der Grundschule erforderlich.  
Der Betrieb mit Klassenzimmer-Containern ist aufgrund des Baurechtes nur bis zum 
Schuljahr 2023/2024 möglich und war auch nicht für einen noch längeren Zeitraum geplant. 
 
Die Grundschule Oberschöna soll einen Anbau erhalten. Für diese Baumaßnahme sollen 
Fördermittel über das Programm „Vitale Dorfkerne“ beantragt werden. 
Die Förderobergrenzen belaufen sich auf max. 500.000 € und max. 75 % der förderfähigen 
Kosten. 


